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Regeste

Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse (Zivildienst)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 63 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995 (ZDG, SR 824.0) ist
das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig.

E. 1.2
Soweit das ZDG keine Spezialnormen statuiert, richtet sich das Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Bundesrechtspflege (Art. 65 Abs. 4 ZDG).

E. 1.3
Als belasteter Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur
Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeschrift wurde fristgerecht
eingereicht (Art. 66 Bst. b ZDG); sie entspricht den gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich Form und Inhalt (Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1
Gemäss Art. 1 ZDG leisten Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem
Gewissen nicht vereinbaren können, auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen
Ersatzdienst (Zivildienst). Nach Art. 10 ZDG beginnt die Zivildienstpflicht, sobald der
Entscheid für die Zulassung zum Zivildienst rechtskräftig geworden ist; gleichzeitig erlischt
die Militärdienstpflicht.

E. 2.2
Am 9. November 2011 ersuchte der Beschwerdeführer um Zulassung zum Zivildienst. Mit
Verfügung vom 13. Dezember 2011 wurde sein Gesuch gutgeheissen. Nach unbenutztem
Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist erwuchs der Zulassungsentscheid in formelle
Rechtskraft. Damit begann gemäss Art. 10 ZDG die Zivildienstpflicht des
Beschwerdeführers, während gleichzeitig seine Militärdienstpflicht erlosch.

E. 3
Anfechtungsgegenstand im vorliegenden Verfahren ist die Verfügung vom 30. Juni 2017,
mit welcher die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um vorzeitige Entlassung



aus dem Zivildienst aus medizinischen Gründen abgewiesen hat.

E. 4.1
Art. 11 ZDG regelt das Ende der Zivildienstpflicht. Gestützt auf Art. 11 Abs. 3 ZDG
verfügt die Vollzugsstelle die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst insbesondere bei
voraussichtlicher dauernder Arbeitsunfähigkeit des Pflichtigen (Bst. a) oder wenn dieser
gesundheitlich beeinträchtigt ist und für ihn im Zivildienst keine mit der Beeinträchtigung
vereinbare Einsatzmöglichkeit besteht (Bst. b).

E. 4.2
Ausführungsbestimmungen zu Art. 11 Abs. 3 ZDG finden sich in Art. 18 der
Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 (ZDV, SR 824.01) ZDV. Diese
Verordnungsbestimmung bezieht sich auf eine allfällige Arbeitsunfähigkeit und
gesundheitliche Beeinträchtigung einer zivildienstpflichtigen Person. Deren Abs. 1 lautet
wie folgt: 1 Die Vollzugsstelle kann eine zivildienstpflichtige Person auf deren begründetes
und mit den notwendigen Beilagen versehenes Gesuch um vorzeitige Entlassung hin oder
von Amtes wegen von einer Vertrauensärztin oder einem Vertrauensarzt untersuchen
lassen. Die Absätze 2 bis 6 konkretisieren die vertrauensärztliche Beurteilung und die
Modalitäten des entsprechenden Verfahrens. Die Absätze 7 und 8 von Art. 18 ZDV lauten:

E. 7
Als dauernd arbeitsunfähig gilt insbesondere eine zivildienstpflichtige Person, der von den
zuständigen Stellen ein Invaliditätsgrad von mindestens 70 Prozent bescheinigt wurde. In
diesem Fall erfolgt kein Beizug einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes durch
die Vollzugsstelle.

E. 8
Gegen diesen Entscheid steht die Beschwerde an das Bundesgericht nicht offen, weshalb er
endgültig ist (Art. 83 Bst. i des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR
173.110).
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